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Die deutsche Kirche sitzt in der Beratungsfalle! So jedenfalls behaupten es manche Kritiker. In welcher Falle? Die Geschichte ist schnell erzählt: Bei der Wiedervereinigung forderten die Ostdeutschen von dem neuen Gesamt-Deutschland bezüglich der Abtreibungs-Gesetzgebung die Übernahme ihrer Fristenlösung. Nach langen Diskussionen und nach einer - in sich widersprüchlichen - Entscheidung des Obersten Gerichtshof wurde daraus eine “Beratungs-Regelung”, die sich zwar anders nennt, in ihrem Kern aber eine Fristenlösung ist: Die vorausgehende Beratung, Pflicht oder Anbot,  ändert daran nichts (�).





Die Kirche hatte sich vehement gegen jede Fristenlösung ausgesprochen, und K. Lehmann, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, hatte angekündigt: Durch die Einführung eines solchen Gesetzes würde es “den katholischen Beratunsstellen unmöglich gemacht, weiterhin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an der Beratungsarbeit teilzunehmen. Die Beratungsstellen können sich nicht in ein Verfahren einbinden lassen, das die Voraussetzung für eine straffreie Tötung eines ungeborenen Menschen macht” (�).





Alle Proteste und Argumente waren vergeblich, das Gesetz kam, und von den Beratungsstellen wurde verlangt, zwar “zielorientiert” das Austragen des Kindes anzustreben, im übrigen aber “ergebnisoffen” zu sein und am Ende jenen Schein auszustellen, der die Beratung bestätigt und die Abtreibung damit möglich macht. Die Kirche aber geriet damit in eine Zwickmühle:





Wenn es die Kirche ablehnt, den Schein auszustellen, und dadurch ipso facto aus dem gestzlich festgelegten System aussteigt, werde sie, so meinen viele, die Frauen nicht mehr erreichen und damit am Tod vieler Kinder mitschuldig werden. Zudem gefährde sie durch den Verlust der staatlichen Gelder die Existenz ihrer Beratungsstellen und verlöre wohl auch das Wohlwollen all jener Politiker, die die Bischöfe derzeit geradezu beschwören, nur ja nicht abzuspringen.





Geben aber auch kirchliche Stellen den Schein aus, stellt sich die Frage nach der “christlichen” Mitwirkung an der zweiten großen Machinerie des Tötens, die das 20. Jahrhundert erlebt, diesmal unter dem Schein des Rechtes und noch dazu weltweit. Aber auch wenn man zeigen könnte, das Ausstellen des Scheines sei objektiv moralisch unbedenklich, so hat man damit noch lange nicht widerlegt, was die Männer und Frauen auf der Straße dazu sagen - nämlich: “Die Kirche tut auch mit!” Ganz abgesehen von dem Verdacht, sie täte es vielleicht des Geldes wegen. 





Es ist leicht zu verstehen, wie schwer dieses Dilemma auf den Verantwortungsträgern in der Kirche lastete und lastet, und man ahnt, daß sie von allen nur möglichen Seiten unter Druck gesetzt werden, manchmal gut gemeint, manchmal aus ganz anderen Gründen. Auf der einen Seite die Position des Ausstiegs, die Bischof Lehman stellvertretend für alle anderen auf den Punkt gebracht hatte, auf der anderen der Wille der Kirche, die gefährdeten Frauen vor ihrem für sie selbst und das Kind zerstörerischen Tun zu bewahren. 





Abgesehen von Johannes Dyba, dem Bischof von Fulda, blieben die Bischöfe in der Beratung, zumindest bis jetzt, schweren Herzens und belastet von Zweifeln an der Richtigkeit ihrer Entscheidung. Offenbar wollten sie Zeit gewinnen, um die folgenreiche Entscheidung gründlich abwägen zu können. Inzwischen hat darüber auch ein Gespräch mit dem Papst stattgefunden. Es gibt Gerüchte, die sagen, die Entscheidung für den Ausstieg sei schon gefallen, aber “man” zögere noch, sie kundzutun angesichts der schwierigen Lage, in die sie die deutschen Bischöfe auf jeden Fall bringen wird. Auch fehlen nicht befremdende Töne, die dem Papst und mit ihm den Bischöfen für den Fall des Ausstiegs geradezu drohen.





In dieser schwierigen Lage scheint es angebracht, die Gründe für einen Ausstieg nochmals durchzugehen. Es sind, so scheint mir, die folgenden:





1.  Ist die Ausstellung eines Scheines, der die Beratung bestätigt und Abtreibung ermöglicht, als “Nebenwirkung” einer guten Handlung annehmbar?





Man sagt, der Schein bestätige, sittlich neutral, lediglich die Tatsache, daß die Beratung stattgefunden hat. Der Ausstellende trage daher keine Verantwortung dafür, daß die Empfängerin den vom Gesetz verlangten Schein zur Abtreibung mißbraucht. Die Abtreibung bejaht und will der Berater natürlich nicht, sie ist nur eine nicht beabsichtigte “Nebenwirkung”, außerdem gar nicht eine wirkliche Nebenwirkung seines Handelns, da sie ja von einer anderen Person, nämlich der Frau und dem abtreibenden Arzt, herbeigeführt wird. Daher darf und soll der Berater den Schein ausstellen, weil anders die Frauen nicht mehr kämen, sondern nur noch andere, willfährigere Beratungstellen aufsuchten und sich damit einer am Leben orientierten Beratung entzögen. Die Folge wäre, daß mehr Kinder sterben müssen.





Der Schwachpunkt dieser Argumentation liegt m. E. zunächst darin: Nach dem sogenannten “Prinzip der Doppelwirkung einer Handlung” darf man eine gute oder  neutrale Handlung  (z. B. Ausstellung einer Bestätigung) mit negativen “Nebenfolgen” (Abtreibung, Verwirrung vieler Menschen) nur dann setzen, wenn das Ziel der Handlung (Motivation der Frauen, in die gute, lebens-orientierte Beratung zu kommen, um damit Sünden zu vermeiden und Kinder zu retten) das Übel (die Sünde der Abtreibenden und die Tötung des Kindes) überwiegt und anders nicht erreichbar ist. 





Der nächste Punkt wird zeigen, daß man in diesem Fall keineswegs so argumentieren kann. Aber sogar wenn das Prinzip der Doppelwirkung hier anwendbar wäre, geht die Rechnung, sozusagen, nicht auf: 





Abtreibung ist nach kirchlicher Überzeugung ein “Verbrechen” und über das große Übel, das darin besteht, daß viele Menschen den Eindruck haben, “die Kirche macht mit”, wird noch zu reden sein. Können diese Übel durch die Vermeidung von wenigstens einigen Abtreibungen aufgewogen werden? 





Man bedenke: Die einzige Legitimierung der “Beratung mit Schein” gründet auf dieser Annahme, daß nämlich dadurch weniger abgetrieben wird. Empirisch läßt sich diese Annahme wohl weder beweisen noch widerlegen. Aber andere Argumente sprechen gegen sie:





- Erstens ist es keineswegs erwiesen, daß Beratungsstellen ohne Schein nicht angenommen werden. Bischof Dyba sagt sogar, seine Beratungsstellen, die eben keinen Schein ausstellen, seien ebenso voll, wenn nicht sogar noch gefragter, als die Beratungsstellen in anderen Diözesen.





- Die Ausstellung des Scheins wirkt der guten Absicht entgegen, indem sie zur Annahme verleitet: Wenn sogar katholische Beratungsstellen den Schein ausstellen, beweist das, daß Abtreibung doch nicht in jedem Fall Sünde ist. Der Schein senkt die “Hemmschwelle” zur Abtreibung.





- Eine Frau, die nur noch den Schein will, braucht keine kirchliche Stelle, sie hat genug andere Möglichkeiten. Eine Frau aber, die wirklich noch schwankt, wird zum Selbstschutz eine Beratungsstelle vorziehen, von der sie mit Sicherheit weiß, daß sie hier nicht zur Abtreibung gedrängt wird und daß man ihr wirklich alle alternativen Möglichkeiten vorlegen wird. Sie verläßt die Beratungsstelle ebenso frei, wie sie sie betreten hat.





Das heißt aber: Wenn diese Überlegungen richtig sind und die angestrebten Güter (Rettung vieler Kinder, Vermeidung vieler Sünden) wahrscheinlich gar nicht erreicht werden, dann ist damit das einzige zunächst plausible Argument für den Verbleib in der Beratung mit Schein bereits gefallen. 





Übrigens sprechen auch die Fakten dafür, das das Beratungsmodell sein Ziel, Abtreibungen hintanzuhalten, in keiner Weise erreicht: Die Zahl der Abtreibungen stieg in Deutschland von 1995 auf 1996 um 30 Prozent!





2. Einzelfall und übergeordnete Zielsetzung - das Hauptargument gegen die Beratung mit Schein





Aber nehmen wir an, es gäbe triftige Gründe zu glauben, daß eine große Zahl an Kindern gerettet und damit auch viele Sünden der an der Abtreibung Beteiligten durch die Ausstellung des Scheins vermieden werden könnten, dann setzt ein Ja voraus, daß die Ausstellung des Scheines nicht in sich etwas Böses ist. 





Aber eben dies scheint nicht der Fall zu sein. Denn die Handlung “Ausstellung des Scheins” ereignet sich immer nur als Einzelfall und ist - diesem Umstand kommt in diesem Fall entscheidende Bedeutung zu - als solche, als einzelner Akt, moralisch zu werten. Das heißt: Immer dann, wenn der Berater aufgefordert wird, den Schein auszustellen, weiß er, daß die Frau abtreiben lassen will. Es gibt keinen anderen Grund für die Frau, ihn zu wollen. Indem der Berater den Schein hergibt, wird er zum Glied in jener Kausalkette, die, ausgehend vom Entschluß der Frau über die gesetzlichen Freiräume, zur Ermordung eines Kindes führt. Sein Handeln ist ihrem Wesen nach eine “direkte Beteiligung an einer gegen das unschuldige Menschenleben gerichtete Tat” und darum in sich böse (�).





Wendet man ein, nur durch diese Ausstellung des Scheines würden andere Frauen motiviert, diese an sich zum Leben beratende Stelle aufzusuchen, dann läuft das auf die Behauptung hinaus: Der gute Zweck (vielleicht einige Leben zu retten) heiligt das böse Mittel (Mitwirkung an der Abtreibung bei jener Frau, die jetzt zur Beratung gekommen ist).





Der ausgestellte Schein bewirkt im Einzelfall nichts, nur die Möglichkeit für die Frau abzutreiben und rettet kein einziges Kind. Wenn er dies überhaupt bewirkt, dann nur in anderen Fällen. Damit wird die “Ermöglichung der Abtreibung” in der Gegenwart zum Mittel für eine unsichere Rettung in der Zukunft.





Das heißt: Die Mitwirkung an der Abtreibung ist “Zwischenziel” der Handlung “Ausstellung des Scheines”, durch die das “Endziel” der Vermeidung anderer Abtreibungen erreicht werden soll. Sie ist also, in der Fachsprache der Moraltheologie, der unvermeidbare “finis operis”, der durch den guten Zweck des Handelnden (den “finis operantis”) nicht aufgehoben wird. Aber der gute Endzweck heiligt nicht das objektiv schlechte Mittel der Mitwirkung an einer Abtreibung durch die Ausstellung des Scheines. Dies wäre eine Güterabwägung, wie sie in “Veritatis splendor” klar zurückgewiesen wird. 





3. Die Verwirrung der Menschen und die Optik der Beratung mit Schein





Sogar wenn man annehmen wollte, es handle sich um keine in sich unerlaubte Mitwirkung, sondern nur um eine erlaubte Zulassung des Bösen und es würde in allen Beratungsstellen wirklich im Sinn der Kirche beraten, gibt es einen weiteren triftigen Grund zum Ausstieg:





Auch eine bloß scheinbare Mitwirkung der Kirche bei der Abtreibung ist verheerend, ein Ärgernis, das es unbedingt zu vermeiden gilt. Wenn schon in vielen anderen, weniger bedeutenden Bereichen gilt, man müsse auch an sich nicht sündhafte Handlungen unterlassen, wenn sie anderen zum schwerwiegenden Ärgernis werden, wieviel mehr gilt dies im Bereich des Gebotes: “Du sollst nicht morden”? 





Tatsächlich ist es fast unmöglich, die Lehre von der Heiligkeit und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens zu vertreten und dann doch den Schein auszustellen. Die Frau wird einen schweren Widerspruch zwischen der “Sprache der Lippen” und der “Körpersprache des Scheines” wahrzunehmen glauben - und wer kann ihr das verargen? Die Folgen sind nicht nur schlimm, sondern verheerend: 





Entscheidet sich die Frau für die Abtreibung, glaubt sie sich von der Kirche irgendwie gedeckt. Ebenso denkt die breite Öffentlichkeit, und so trägt die Ausstellung des Scheins zu jener “tödlichen Gefahr” der Verwirrung und der Verdunkelung des individuellen und des gesellschaftlichen Gewissens bei, die Johannes Paul II. in “Evangelium vitae” (�) von eindringlich anprangert.





4. Die Realität der Beratung





Die Beteiligung der Kirche an der Beratung mit Schein geht von der Annahme aus, daß in ihren Beratungsstellen wirklich und ausschließlich für das Leben beraten wird. Darf man annehmen, daß das so ist? Es wäre unverantwortlich, die vielen guten Berater zu diffamieren und ihnen, ohne Beweise, eine wie immer umschriebene Befürwortung der Abtreibung in schwierigen Fällen zu unterstellen. Dennoch wird man nicht ganz umhin können, an der konsequenten Beratung für das Leben in kirchlichen Beratunsstellen zu zweifeln, und zwar aus folgendem Grund:





Viele deutsche Moraltheologen vertreten die sogenannte “teleologische Ethik”. Diese vorausgesetzt, kann man nicht umhin, in Einzelfällen Abtreibung für erlaubt zu halten. In dem Buch von D. und I. Mieth, dem einflußreichen Moraltheologen von Thübingen und seiner Frau, kann man lesen: Ärzte werden "gerade wegen ihrer Orientierung am Wohl der Patientinnen und gerade, weil sie keinen Weg wissen, der an ihrer informierten Selbstbestimmung vorbeiführt und zugleich ihre Würde wahrt, Indikationen ausstellen und an Abbrüchen mitwirken” (�).





Das heißt: Sogar wenn man berechtigterweise hoffen darf, daß sich Berater, die in kirchlichen Stellen arbeiten, im großen und ganzen vom Zeitgeist nicht beeinflussen lassen, so wäre es doch naiv zu meinen, sie würden auch den Lehren von offiziell katholischen Moraltheologen widerstehen, zumal ihnen diese die Arbeit - zumindest scheinbar - leichter machen.





Es gibt zudem klare Indizien, daß auch katholische Berater tatsächlich meinen, “ergebnisoffen” beraten zu müssen. Auch lassen sich katholische Einrichtungen nachweisen, die von der Entscheidungsfreiheit der Frau vorsichtig, aber eben doch reden (�) - deutlich genug jedenfalls, damit sich R. Süssmuth bei ihrem Plädoyer für die “verantwortliche Gewissensentscheidung” auf die Rahmenbedingungen der Deutschen Caritas berufen konnte! (�)





Sogar wenn es einwandfrei wäre, nach einer nur auf das Leben gerichteten Beratung den Schein auszustellen, gibt es triftige Gründe anzunehmen, daß die Realität dem vorausgesetzten Ideal einer strikt am Leben des Kindes orientierten Beratung oft nicht entspricht, zumal die Mitwirkung am Gesetz, wie Sala treffend anmerkt, eine Art “schiefe Ebene” darstellt, die die Beteiligten in Gefahr bringt abzugleiten (�). Wenn es so ist, wäre dies zwar kein zwingendes Argument auszusteigen, würde aber doch einen Handlungsbedarf in Hinblick auf Reformen anzeigen.





5. Das Autoritäts-Argument





Das schwächste Argument in der Wissenschaft ist nach Thomas von Aquin die Berufung auf eine - rein menschliche - Autorität. Dennoch ist es legitime, altbewährte Praxis, in schwierigen Fragen theologische Gutachten einzuholen. Man weiß, die Bischöfe haben dies getan, und mehrere Moraltheologen wurden befragt. Diese nun meinten, die Ausstellung des Scheins könne objektiv gerechtfertigt werden. Dagegen ist freilich zu bedenken: Die Argumente der meisten der befragten Moraltheologen beruhten wesentlich auf jener teleologisch-relativistischen Theorie der Ethik, die der Papst in seiner Enzyklika “Veritatis splendor” als irrig zurückgewiesen hat. Da die Prämissen falsch sind, muß es auch die Folgerung sein, und jenen Gutachten kommt damit keinerlei Autorität zu. 





Schlußfolgerung





Wenn die vorausgehenden  Überlegungen richtig sind, sollte sich die Kirche von Deutschland nach den Jahren des Überlegens auf die von Bischof Lehmann mit bewunderswerter Klarheit vertretene Position besinnen, ihre bisher “unsichere Haltung” (�) endlich aufgeben und in aller Entschlossenheit - aussteigen. Dieser ohne Zweifel schwere Schritt würde zwar äußerlich viel Aufregung verursachen, in Wirklichkeit aber der Kirche größte Achtung und Glaubwürdigkeit einbringen.





Joachim Kardinal Meisner nannte die Fristenlösung einmal ein "Gesetz der menschenmißachtenden atheistischen DDR", dessen Geist dem berüchtigten Schießbefehl an der Mauer entspreche. Leidenschaftlich fügt er hinzu: "Niemand soll uns in Zukunft sagen dürfen: Warum habt ihr damals geschwiegen?” (�) Erst recht soll niemand sagen dürfen: Warum habt ihr den Schein ausstellen lassen, warum seid ihr nicht ausgestiegen?
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